
Asylwesen Schweiz:  
Übersicht der Aufenthaltstitel 

 
Aufenthaltstitel Zielgruppe Status/Besonderheiten Zugang Arbeitsmarkt Zugang Sozialhilfe 
Ausweis N 
 
140 Tage im Bundesasyl-
zentrum (BAZ), danach Zu-
weisung an Kanton 

Asylsuchende im laufenden 
Verfahren 

Anwesenheitsberechti-
gung während des laufen-
den Asylverfahrens, nur gül-
tig bis zum Abschluss des 
Asylverfahrens, auch wenn 
auf Ausweis späteres Da-
tum vermerkt ist, Aufenthalt 
bis zum Entscheid. 

Verbot, während BAZ-Auf-
enthalt; danach Inländer-
vorrang, vorgängige Bewilli-
gungspflicht, sehr einge-
schränkter Zugang, kanto-
nal geregelt. 

Asylsozialhilfe, kantonale 
Unterschiede bei der Be-
messung. Tiefere Ansätze 
als für einheimische Bevöl-
kerung (je nach Kanton 20-
60 % tiefer). 

Ausweis F –   
mit Flüchtlingseigenschaft 

Vorläufig aufgenommene 
Flüchtlinge 

Flüchtling, Wegweisung 
nicht möglich, Schutzstatus 
(Refoulement-Verbot), es 
bestehen Ausschluss-
gründe (subjektive Nach-
fluchtgründe oder Asylun-
würdigkeit). Nach 5 Jahren 
Möglichkeit zur Härtefall-
prüfung und Beantragung 
von Ausweis B. 

Unselbständig und selb-
ständige Erwerbstätigkeit in 
der ganzen Schweiz mög-
lich, Meldepflicht; orts-, be-
rufs- und branchenübliche 
Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen. 

Reguläre Sozialhilfe, Orien-
tierung an SKOS-Richtlinien, 
gleiche Ansätze wie einhei-
mische Bevölkerung ge-
mäss kantonalem Recht. 

Ausweis F –  
ohne Flüchtlingseigenschaft 

Vorläufig aufgenommene 
Ausländer 

Wegweisung unzumutbar 
oder unmöglich, aber keine 
Flüchtlingseigenschaft, 
Refoulement-Verbot. Nach 
5 Jahren Möglichkeit zur 
Härtefallprüfung und Bean-
tragung von Ausweis B. 

Unselbständig und selb-
ständige Erwerbstätigkeit in 
der ganzen Schweiz mög-
lich, Meldepflicht; orts-, be-
rufs- und branchenübliche 
Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen. 
 

Asylsozialhilfe, kantonale 
Unterschiede bei der Be-
messung. Tiefere Ansätze 
als für einheimische Bevöl-
kerung (je nach Kanton 20-
60 % tiefer). 

Ausweis B Anerkannte Flüchtlinge 
 

Anerkannte Flüchtlinge, 
Möglichkeit, nach zehn Jah-
ren mit B-Bewilligung die 
Niederlassung C beim 

Unselbständige und selb-
ständige Erwerbstätigkeit in 
der ganzen Schweiz mög-
lich, Meldepflicht; orts-, 

Reguläre Sozialhilfe, Orien-
tierung an SKOS-Richtlinien, 
gleiche Ansätze wie 



   
 

Aufenthaltstitel Zielgruppe Status/Besonderheiten Zugang Arbeitsmarkt Zugang Sozialhilfe 
Kanton zu beantragen bei 
Fürsorgeunabhängigkeit 
und Integration (bei sehr gu-
ter Integration bereits nach 
fünf Jahren möglich). 

berufs- und branchenübli-
che Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen. 

einheimische Bevölkerung 
gemäss kantonalem Recht. 

Ausweis C Anerkannte Flüchtlinge  
(nach 10 Jahren mit Ausweis 
B beantragbar) 

Anerkannte Flüchtlinge,  
unbefristet, einzig der Aus-
länderausweis ist mit einer 
Kontrollfrist von 5 Jahren 
versehen.  
 

Vollständiger, freier Zugang 
zum Arbeitsmarkt ohne Ein-
schränkung oder Bewilli-
gungspflicht, keine Melde-
pflicht bei Arbeitgeberwech-
sel. 

Reguläre Sozialhilfe, Orien-
tierung an SKOS-Richtlinien, 
gleiche Ansätze wie einhei-
mische Bevölkerung ge-
mäss kantonalem Recht. 

Ausweis S Schutzbedürftige Vorübergehender Schutz, 
Bundesrat entscheidet über 
den Zeitpunkt der Aufhe-
bung des Status S. 
Wenn Status nach fünf Jah-
ren nicht aufgehoben 
wurde, Erteilung einer Auf-
enthaltsbewilligung bis zum 
Entzug des S-Status. Mög-
lichkeit eine B-Bewilligung 
im Rahmen der Härtefall-
prüfung zu beantragen. 

Unselbständige und selb-
ständige Erwerbstätigkeit in 
der ganzen Schweiz mög-
lich, Bewilligungspflicht, 
keine Wartefrist; Bewilligung 
zur vorübergehenden un-
selbständigen und selbstän-
digen Erwerbstätigkeit kann 
ab dem Zeitpunkt der Ge-
währung des Schutzstatus S 
erteilt werden. 

Asylsozialhilfe, kantonale 
Unterschiede bei der Be-
messung.  

 
Nützliche Links zu Aufenthaltsstatus und Rechten: 
Aufenthaltsstatus 
240813_Statusrechte_Dt_def.pdf 
Übersicht Aufenthaltsstatus 
Übersicht Meldepflicht für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge 
Erwerbstätige aus dem Asylbereich 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/themen/asyl-in-der-schweiz/aufenthaltsstatus?utm_medium=adgrants&gad=1&gclid=EAIaIQobChMI-aj66onb_gIVgdJ3Ch2Ziw_FEAAYASAAEgJB7PD_BwE
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Themen/Asyl_in_der_Schweiz/Aufenthaltsstatus/240813_Statusrechte_Dt_def.pdf?_gl=1*1iov8k3*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI-aj66onb_gIVgdJ3Ch2Ziw_FEAAYASAAEgJB7PD_BwE
https://beobachtungsstelle.ch/de/seitenleiste/asylwesen/uebersicht-aufenthaltsstatus/
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/wirtschaft-arbeit/erwerbstaetigkeit-von-auslaendern/asylbereich/%C3%9Cbersicht%20Meldepflicht%20f%C3%BCr%20vorl%C3%A4ufig%20Aufgenommene%20und%20anerkannte%20Fl%C3%BCchtlinge.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/arbeit/erwerbstaetige_asylbereich.html

